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§ 33b KOG Forderungsziele und
Kumulierungsbeschrankung

KOG - KommAustria-Gesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Mit den nach den veranschlagten Konten insgesamt zur Verfugung stehenden Mitteln konnen Férderungen zur

Verfolgung der folgenden Férderungsziele gewahrt werden:
1. 1.Digitale Transformation (& 33c)
2. 2.Digital-Journalismus (§ 33d)
3. 3Jugendschutz und Barrierefreiheit (§ 33e).

2. (2)Fordermittel nach diesem Abschnitt konnen nur insoweit mit Férdermitteln anderer Forderinstitutionen oder
Gebietskorperschaften kumuliert werden, als dadurch die in den Richtlinien festgelegten Fordergrenzen fir die
forderbaren Aufwendungen pro Projekt nicht Uberschritten werden (Kumulierungsbeschrankung). Die Richtlinien
gemald § 33f haben dazu nahere Regelungen zu treffen.

3. (3)Forderungen gemaR § 29 und § 30 sowie Forderungen nach dem PresseFG 2004 und dem
Publizistikférderungsgesetz 1984 sind von der Kumulierungsbeschrankung nach Abs. 2 ausgenommen.

4. (4)Eine Forderung nach diesem Abschnitt ist jedenfalls ausgeschlossen, soweit konkret ganzlich oder teilweise fur
die nach den Richtlinien férderbaren Aufwendungen des eingereichten Projekts eine Forderung aus anderen von
der RTR-GmbH oder der KommAustria zu verwaltenden Mitteln gewahrt oder zugesagt wurde
(Doppelférderungsverbot).

In Kraft seit 01.12.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kog/paragraf/33c
https://www.jusline.at/gesetz/kog/paragraf/33d
https://www.jusline.at/gesetz/kog/paragraf/33e
https://www.jusline.at/gesetz/kog/paragraf/33f
https://www.jusline.at/gesetz/kog/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/kog/paragraf/30
file:///

	§ 33b KOG Förderungsziele und Kumulierungsbeschränkung
	KOG - KommAustria-Gesetz


